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Betrifft: HL 510 Primus - Gasdichtheit des Bodenablaufes 
 

GUTACHTLICHE STELLUNGNAHME 
 

1.0 AUFTRAG: 
 
Der Sachverständige wurde von der Firma Hutterer & Lechner beauftragt eine 
gutachtliche Stellungnahme zur normgerechten Gasdichtheit des Bodenablaufes HL 
510 „Primus“ zu erstellen. 

 
2.0 BEFUND: 
Befund wurde aufgenommen durch Studium der gegenständlichen ÖNORMen und 
durch praktische Erprobung am Prüfstand der Firma  Hutterer & Lechner. 
Die Anforderung gemäß ÖNORM EN 12056-1: 

 
wird in ÖNORM B 2501 ergänzt: 
Ergänzung zu ÖNORM EN 12056-1:2000, Abschnitt 5.4.2: 
Jede Ablaufstelle im Gebäude ist zur Verhinderung des Austrittes von Kanalgasen mit einem 
Geruchverschluss 
zu versehen, sofern sie nicht aus einem mit Geruchverschluss versehenen Entwässerungsgegenstand 
besteht. Ausnahmen: Abläufe, die über Abscheider für Leichtflüssigkeiten entwässern. 
Bei Abläufen in Räumen mit Unter- oder Überdruck (zB Klimakammern, Lüftungsanlagen) sind je nach 
Gegebenheiten 
sichere Geruchverschlusshöhen zu wählen oder es sind Geruchverschlüsse mit Dichtelementen zu 
verwenden. Andernfalls sind Abläufe ohne Geruchverschluss vorzusehen, die mit absperrbarer Abflussleitung 
und freiem Auslauf zu einer nicht Unter- oder Überdruck-gefährdeten Ablaufstelle führen. 
Jeder Ablauf muss einen gesicherten Wasserzulauf zur Ergänzung des Sperrwassers haben. 
Bei selten benutzten Schmutzwasserabläufen muss der Ablauf zusätzlich zum Geruchverschluss über eine 
mechanische gasdichte Abdeckung verfügen, die während der Nichtbenützung geschlossen gehalten 
wird. 
 
 
 
 
 



    - 2 - 

Seite 2 von 2 

SVSVSVSV                                I n g.   D i e t h e l m   C.   P e s c h a k                          PHBPHBPHBPHB  
 
Die Versuchsdurchführung zur Erprobung der Gasdichtheit gemäß ÖNORM 
EN 1253-2 ist im Folgenden dokumentiert: 

  
Versuchsanordnung gemäß ÖNORM EN 1253-2 
 

  
Druckbeaufschlagung mit Sperrwasser Druckbeaufschlagung ohne Sperrwasser 
 
3.0 GUTACHTLICHE STELLUNGNAHME: 
 
Der gegenständliche Bodenablauf Fabrikat Hutterer & Lechner HL 510 „Primus“ wurde 
gemäß den Richtlinien der ÖNORM EN 1253-2 geprüft. Der Bodenablauf erfüllt die 
Anforderungen an die Gasdichtheit (geforderter Widerstand in ÖNORM EN 1253-2 
„mehr als 400 Pa“) gemäß ÖNORM EN 12056 und ÖNORM B 2501 auch ohne 
Sperrwasser.  

 
 
   Der Sachverständige 

       
 


